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Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,

zum oben genannten Gesetzentwurf bat der Thüringer Landtag den Rech-
nungshof um Äußerung. Der Rechnungshof bedankt sich für die Beteiligung
und beantwortet die gestellten Fragen wie folgt: .

1. Sind aus Ihrer Sicht die im Gesetzentwurf vorgesehenen Instrumente
und Finanzmittei ausreichend?

Die mit rund 44,2 Mio. EUR angegebenen Finanzbedarfe der kommu-
nalen Aufgabenträger sind der Höhe nach im Gesetzentwurf transpa"
rent und damit nachvollziehbar hergeleitet. Dieser Herleitung liegen Je-
doch teilweise Hochrechnungen, fiktive Erhöhungen von Faltzahlen o-
der nicht aktuelle Statistiken zugrunde. Der tatsächliche Finanzbedarf
kann daher letztlich nicht zuverlässig beurteilt werden. Folgerichtig
spricht die Gesetzesbegründung von großen Unwägbarkeiten.

Unabhängig von der transparenten Herlettung der Finanzbedarfe der
kommunalen Aufgabenträger ist die Umsetzung aus Sicht des Rech-
nungshofs hinsichtlich der Hohe der Abschlagszahlungen an die kom-
munalen Aufgabenträger verbesserungswürdig.
Die Abschiagszahtungen in 2023 für die Leistungen nach SGB II, IX
und XII sollen 32,8 Mio. EUR betragen - bei einem in der Gesetzesbe-
gründung benannten Zuschussb'edarf pber rund 44,2 Mio. EUR. Zwar
würde die Differenz aus Abschlagszahlung und tatsächlichem Zu"
schussbedarf spätestens bei der Abrechnung in 2024 erstattet werden.
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Dies bedeutet allerdings einen erheblichen Zeitverzug und kann dem
Grundsatz der stetigen Aufgabenerfüllung durch Landkreise und kreis-
freie Städte zuwiderlaufen.

Für die sich aus den drei genannten Sozlalgesetzbüchern ergebenden
Aufgabenberefche sollen 10 von 24,4 Mio. EUR aus der an Thüringen
•fließenden, erhöhten Flüchtljngspauschale an die kommunaien Ge-
bietskörperschaften für ihre Mehraufwendungen in 2023 zur Verfügung
gesteiit werden. Eine zeitnahe und voliständige Weiterreichung der
Mittel erscheint sowohl aufgrund der geschätzten Mehrbelastungen als
auch unter Berücksichtigung der Abstimmungen zwischen Bundes-
Kanzler und den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Län-
der in 2022 und 2023 sachgemäß. Eine etwaige Uberkompensation
durch die festgelegten Abrechnungsmodalitäten für 2023 ist dabei aus"
geschiossen. Daher empfiehlt der Rechnungshof, die Abschlagszah"
lungen für den Anwendungsbereich . der genannten drei
Sozjaigesetzbücher in 2023 in Hohe von 47,2 Mio. EUR
(32,8 Mio. EUR + 14,4 Mio. EUR) vorzunehmen.

2. Wie bewerten Sie die vorgesehene Änderung des Fmanzausgleichs-
gesetzes?

Die Herausrechnung der 34,1 Mio. EUR aus der Bestimmung der Lan-
desfinanzmasse gemäß § 3 ThürFAG ist sachgemäß. Eine Beschrän"
kung auf die rechtlich verbindlichen und direkten Ansprüche der Kom-
munen scheint hierbei vertretbar, geht nach dem Partnerschaftsgrunct-
satz aber zu Lasten des Landes, SoHten die Abschlagszahlungen und
damit die 2023 zahlungswirksamen Leistungen an die Kommunen er-
höht werden (siehe Antwort zu Frage 1), wäre folglich auch die heraus-
zurechnende Summe !n Artikel 3 Nr. 1 entsprechend zu erhöhen.

3. Wie bewerten Sie die vorgesehenen Änderungen im Bereich Schüler-
beförderung?

Nach § 18 ThürFAG werden den Landkreisen und kreisfreien Städten
pauschale Zuweisungen zur anteiligen Deckung der Kosten derSchü-
lerbeförderung auf den Schul- und Unterrichtswegen bewiliigt. Drei
Fünfte! des Betrags werden nach der Fläche der Landkreise, zwei
Fünftel nach der Schülerzahl an die Landkreise und kreisfreien Städte
ausgezahlt. Diese leiten den Trägern von Schulen nach, § 13 Thür-
SchuiG1 die pauschale Zuweisung anteilig weiter (§18 Abs. 3
ThürFAG).

Den Begriff „Träger der Schüierbeförderung" (Artikel 2 § 1 des Gesetz"
entwurfs) enthält das ThürFAG nicht. Nach § 4 Abs. 1 ThürSchFG sind
die Landkreise und kreisfrelen Städte Träger der Schülerbeförderung
für die in Ihrem Gebiet wohnenden Schüler.

Der Gesetzentwurf lässt mit dem Begriff »kommunale Träger der Schü-
lerbeförderung" fm Unkiaren, ob neben den Landkreisen und kre!s-

. freien Städten auch andere Träger von Schulen (kreisangehörige Ge"
meinden nach §13 Abs. 2 Satz 3 ThürSchulG) als Empfänger der

1 Thüringer Schulgesetz.
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Leistungen infrage kommen. Der Begriff „kommunale Träger der Schü-
lerbeförderung" ist InhaitlEch zu untersetzen.

Nach Artikel 2, § 1 Abs. 1 Satz 3 des Gesetzentwurfs ist die amtliche
Seh u [Statistik des Schuljahres 2022/2023 Auszahlungsgrundlage der
zusätzlichen Leistungen. Anhand der Begründung zum Gesetzentwurf
ist nicht erkennbar, in weicher Weise die ukrainischen Schülerinnen
und Schüier in der SchulstatistiR bereits erfasst sind bzw. diese geson-
dert erfasst werden.

Die ukrainischen Schülerinnen und Schüler sollten zur zutreffenden
Bemessung und Abrechnung der Erstattungen durch das Land statis-
tisch gesondert erfasst werden.

4. Sind aus Ihrer SSchi die vorgesehenen Mittel zur Schülerbeförderung
ausreichend?

Hierzu kann der Rechnungshof keine Aussagen treffen.

5. Wie bewerten Sie die Kostenfoigenabschätzung im Gesetzentwurf?

Der Gesetzentwurf hebt in seiner Begründung hervor, dass die Kos"
tenfolgenabschätzung mit großen Unwägbarkeiten verbunden sei. Die-
ser Bewertung schließt sich der Rechnungshof an. Insbesondere ist
die weitere, unsichere Entwickiung der Rüchtlingszahlen ein Einfluss-
faktor, der die Mehrbelastungen der kommunaien Aufgabenträger und
damit die Erstattungen der Höhe nach merklich beeinflussen kann.

6. Wie beziffern sich aus Ihrer.Sicht die Kosten folgen?

Hierzu kann der Rechnungshof keine Aussagen treffen.

7. Werden aus ihrer Sicht mit dem Gesetzentwurf alle Ihnen entstehen-
den Kosten im Zusammenhang mit der Unterbringung ukrasnischer Ge-
fluchteter abgedeckt?

Hierzu kann der Rechnungshof keine Aussagen treffen.

Mit freundiichen Grüßen .

(Ohne Unterschrift, da elektronisch erstellt)
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